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Aufgrund des § 4 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein (GO) vom 28. Februar 2003 
(GVOBl. Schl.-H. S. 57) in der zurzeit gültigen Fassung und der §§ 1, 2 und 8 des Kommu-
nalabgabengesetzes (KAG) Schleswig-Holstein vom 10. Januar 2005 (GVOBl. Schl.-H. S. 
27) in der zurzeit gültigen Fassung, wird nach Beschlussfassung durch die Gemeindevertre-
tung der Gemeinde Jardelund vom 05.09.2019 die folgende Straßenausbaubeitragsaufhe-
bungssatzung erlassen:  
 

 
§ 1 

 
Die Satzung über die Erhebung von Beiträgen für die Herstellung, den Ausbau, die Erneue-
rung sowie den Umbau von Straßen, Wegen und Plätzen (Straßenbaubeitragssatzung) vom 
21.06.2010 der Gemeinde Jardelund wird aufgehoben. 
 
 

 
§ 2 

In-Kraft-Treten 
 

Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft.  
Damit verliert die in § 1 genannte Satzung ihre Gültigkeit. 
  
Die vorstehende Satzung wird hiermit ausgefertigt und ist bekannt zu machen. 
 
 
 
Jardelund, den 30.09.2019 
 
      (LS) 
   gez. 
   Gudrun Lemke  
- Bürgermeisterin - 

Satzung 
über die Aufhebung der Satzung der Gemeinde Jardelund  

über die Erhebung von Beiträgen für die Herstellung, den Ausbau, die Erneuerung  
sowie den Umbau von Straßen, Wegen und Plätzen  

(Straßenbaubeitragsaufhebungssatzung) 
 


